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Die ieimeerforgung.
Schon seit geraumer Zeit beschäftigt die

Leimversorgung alle Kreise der lcimverbrau-
chcnden Gewerbe. Die mißlichen Zustände auf
diesem Gebiete scheinen nun demnächst beseitigt
zu werden, wenigstens insofern, als durch eine
bevorstehende Regelung jeder in Betracht kom¬
mende Betrieb mit soviel Leim versorgt wird,
als ihm nach Maßgabe der vorhandenen Be¬
stände zugeteilt werden kann.

Der Erlaß einer Bundesratsverordnung
über den Verkehr mit Leim unter Fest¬
setzung von Höchstpreisen ist am 1ö. Juli ds.
Js . erfolgt und wir verweisen auf die Be¬
kanntmachung unter „Neue Kriegsverord¬
nungen" in heutiger Nummer.

Die Verteilung des Leims gerecht zu gestal¬
ten, wird eine recht schwierige Aufgabe sein.
Zur Lösung der Aufgabe ist eine Organisation
vorgesehen, wonach die betreffenden handwerk¬
lichen Organisationen selbst mit der Rohstoff¬
versorgung und -Verteilung betraut werden.
Diese Art der Lösung ist sehr zu begrüßen, und sie
durfte vielleicht vorbildlich werden für die Roh¬
stoffversorgung anderer Gewerbe. Aus diesem
Grunde lassen wir einen etwas ausführlichen
Bericht folgen.

Von den maßgebenden Stellen war ein Bei¬
rat der lcimverbrauchendcn Gewerbe für die
staatliche Bewirtschaftung des Leims gebildet
worden. Derselbe hat jüngst einen ausführ¬
lichen Bericht über seine Tätigkeit erstattet und
<luf Grund desselben eine Vertrctcrvcrsumm-
l»ng der vier hauptsächlichsten leimverbrauchen-
ven Gewerbe der Tischler, Stellmacher, Maler
und Buchbinder nach Erfurt berufen, um zu
der Angelegenheit Stellung zu nehmen und die
Durchführung der für die Lcimverteilung zu
schaffenden Organisation praktisch vorzu-
Uehmen.

Die Vorschläge dieses Beirats bestehen
wesentlich in folgendem:
^-Es wird vorläufig je eine Bezugsvcrcinigung

für das deutsche Tischlergewerbe, Stellmacher¬

gewerbe, Maler - und Anstrcichergewcrbe und
das Buchbindergewerbe durch in Deutschland
bestehende Fachvcrbände dieser Gewerbe als
eingetragene Vereine mit dem Sitz in Berlin
errichtet. Die dafür maßgebende Satzung ist
im Benehmen mit der zuständigen Reichsstelle
ausgearbeitet.

2. Die Bezugsvereinigung erhält die Kompe¬
tenz, die Anmeldung des Leihibedarfs von den
Betrieben ihres Gewerbes als allein zustän¬
dige Stelle entgcgenzunehmen , deren An¬
spruch auf Zuteilung von Leim zu vertreten
und die Bezugsscheine auszustellen. Sie steht
unter Aufsicht der zuständigen Reichsstclle,
nämlich des Kriegsausschusses für Ersatz-
sutter . Auf Grund der Bezugsscheine kann
jeder Betrieb die ihm zustehende Menge nach
seiner Wahl bei seiner Einkaufsgemeinschaft
oder beim legitimen Handel kaufen, der eben¬
falls unter Aufsicht des Kriegsausschussessteht,
aber im freien Verkehr erhalten bleibt. Der
illegitime , wuchertreibendc Handel wird aus¬
geschlossen und zwar dadurch, daß nur die¬
jenigen Firmen mit Leim handeln dürfen,
die dies bereits vor dem 1. August 1914 ge¬
werbsmäßig getan haben.

3. Die Bezugsvereinigung verrichtet ihre Ar¬
beit, abgesehen von der in Berlin zu errich¬
tenden Zentralverwaltung , mit Hilfe von
Ortsorganen , diain Laudesorganeder Bundes¬
staaten bezw. in Prvvinzvrganen zusammcn-
gefatzt werden . Alle Organe sollen unter Be¬
nutzung der vorhandenen Fachverbändc und
Ortsvercine und Innungen bei möglichster
Vermeidung von Neuorganisationen gebildet
werden. Die Arbeit der Orts - und Landes-
bezw. Provinzorgane soll durch Zuwendung
von Mitteln aus den Einkünften unterstützt
werden.

Die Mittel für ihre Ausgaben verschafft
sich die Bczugsvereinigung durch Erhebung
von Gebühren bei Entgegennahme der An¬
meldungen.

4. Aus etwa 80 behördlich anerkannten legiti¬
men Leimgrotzhänblern wird eine Genossen¬
schaft gebildet , die der behördlichen Aufsicht
untersteht . Dieselbe übernimmt von der zu¬
ständigen Reichsstelle den Leim gegen Zah¬
lung und verteilt ihn an ihre Mitglieder in
den Mengen , für welche sie Bezugsscheine
bringen . Ans Vertretern drr Großhändler
und unserer Gewerbe wird ein ständiger Aus¬
schuß gebildet . Er hat die Aufgabe, in gemein¬
samer Arbeit die praktische Durchführung zu
sichern.

5. Zur Ersparung von Kosten sollen die vier
genannten Bezngsvereinignngen , deren jede
eine selbständige Körperschaft darstellt, eine
gemeinschaftliche Verwaltung erhalten. Dies
soll im Einvernehmen mit dem Kriegsaus-
schuß für Ersatzfutter dadurch erleichtert wer¬
den, daß bas die Funktionen der Geschäfts¬
führung ausübende Vorstandsmitglied in
allen vier Bezugsvereinignngen dieselbe Per¬
sönlichkeit ist. Alle Streitigkeiten werden durch
ein ständiges Schiedsgericht, welches ein Or¬
gan der Bezugsvereinigung ist, entschieden.
Hinsichtlich der Preise hat das Reich nach An¬

hörung aller beteiligten Kreise festgesetzt, daß
zukünftig nnr die beiden Sorten Knochenleim
und Lederleim hcrgestellt werden und zwar in

je zwei Qualitäten . Hierfür werden Erzeuger¬
höchstpreise festgesetzt werden. Der Aufschlag
des Handels wird durch bestimmte Festsetzungen
des Reiches beschränkt.

Diese Vorschläge wurden nach eingehenden
Verhandlungen mit der Reichsrcgierung von
dieser angenommen und der Beirat mit der
Durchführung der Organisation beauftragt . Um
nun gemäß dieser Vorschläge die erforderliche
Organisation zu schaffen, hat am 21. Juli d.
in Erfurt eine Versammlung von Vertretern
der Gewerbe der Tischler, Stellmacher , Maler
und Buchbinder stattgefunöen . Es waren u. a.
vertreten : Der Jnnungsverband „Bund Deut¬
scher Tischlerinnungen ", der „Arbeitgeberschutz¬
verband für das Deutsche Holzgewerbe", die
„Vereinigung Deutscher Möbelindustrieller ".
der „Rheinisch-Westfälische Tischlcrinnungsver-
band", der „Verband Bayerischer Schreiner¬
meister", der „Verband Württembergischer
Schreinermeister", der „Verband Sächsischer
Tischlermeister", der „Verband Deutscher Bür¬
sten- und Pinsel -Industrie ".

Die Versammlung hat sich nach eingehender
Beratung mit der Einrichtung der Organisa¬
tion einverstanden erklärt , worauf die B c -
zug .sVereinigung für die Gewerbe
der Tischler und Glaser , der Stell¬
macher . der Maler und Anstreicher
und der Buchbinder  gebildet und die
Satzungen hierfür festgelegt wurden . In den
vier Bezugsvereinigungen wurden die Auf-
sichtsräte und Vorstände gewählt und den Auf¬
sichtsräten aufgegeben, einen Bund der Be¬
zugs v e r e i n i g u n g e n deutscher Ge¬
werbezweige  zu begründen . Auf derselben
Tagung wurden auch die Satzungen für den
Bund der Bezugsvereinigungen festgelegt und
die Wahlen des Aufsichtsrates und des Vor¬
standes des Bundes vorgenommen . Als Zweck
des Bundes wird in den Satzungen folgendes
festgesetzt: .

Ermöglichung und Uebernahme einer dte Ein»
heitlichkeit der Geschäftsführung und die Er¬
sparnis der Kosten bezweckende Verwaltungs-
gemeinschaft, ferner die Schulung geeigneter
Hilfskräfte, sowie die gemeinsame Vertretung
der von Vezugsvereinigungen wahrzunehwcn-
den Interessen . Dem Deutschen Handwerks¬

tund Gewerbekammertag und dem Zentralaus¬
schuß der vereinigten Jnnungsverbünde
Deutschlands wurde Sitz und Stimme im Auf¬
sichtsrat des Bundes etngeräumt.

Beachtenswert bei dieser Organisation ist,
daß der legitime Handel bet dieser Nvhstosfbe-
schaffung nicht ausgeschaltet werden soll. Der
zugelassene Handel hat sich 3» einer Genvfsen-
schaft zusammenzuschließen, an welche der
Kriegsausschuß das Material liefert . In diese
vom Handel zu bildende Genossenschaft muß
jede Rohstoffgcnoffenschaft ausgenommen wer¬
den, sofern sie vor dem 14. August 19U schon be¬
standen hat. Jeder - in Frage kommende Ge¬
werbetreibende kann auf Grund des erhaltenen
Bezugsscheins seinen Leim kaufen wo er will,
auch bei seiner Rohstoffgenosienschast. Es ' st
das erste Mal , baß von einer Reichsbehürde
dem Gewerbestand eine Aufgabe zur Lösung
auf dem Gebiete der Selbstverwaltung zuge¬
wiesen wird, und diese Tatsache kann auch «bet
die Dauer des Kriege- hinaus Bedeutung ge-
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Winnen . Den bestehenden Organisationen für
das Handwerk , den Innungen , Bereinigungen
und Verbänden , wird eine neue Betätigung
und neuU Inhalt gegeben . Möge diese Tat¬
sache die Handwerker und Gewerbetreibenden
dazu anspornen , sich zusammenzuschließen , um
von den getroffener ^ Einrichtungen Nutzen zu
ziehen.

Die Reform des wahrerem
zur trandwcrkZRammcr.

Ter geschäftsführende Ausschuß des Teut-
schen Handwerks - und Gewtzvlekammertags be-
schloß — ivie wir bereits berichteten — eine
Aendernna des Wahlrechts zur Handwerks¬
kammer in Borschlag zu bringen . Tie Aende-
rung soll dahingehend erfolgen , daß das bis¬
herige , nach § 103 a der Gewerbeordnung vor¬
geschriebene Wahlsystem durch die Einführung
des allgemeinen , gleichen , direkten Wahlrechts
für alle selbständigen Handwerker ersetzt wird.
Rach den : bisher gelteirden § 103 a der Ge¬
werbeordnung waren ax den Wahlen zur
Handwerkskammer lediglich die Innungen
und die Handwerker - und GewerSevereine

letztere nur dann , wenn wenigstens
die Hälfte der Mitglieder Handwerker sind —
beteiligt . Tas Gesetz hatte dabei vor allem die
wöglichstc Unterstützung des organisierten
Handwerks ins Auge gefaßt , während die nicht
organisierten Handwerker ganz außer Betracht
blieben.

Tas in Vorschlag gebrachte allgenteiue,
gleiche und direkte Wahlrecht soll nun jedern
selbständigen Handiverker ermöglichen , sich an
den Wahlen zur Handwerkskammer zu betei¬
ligen , sofern er seinen Betrieb gemäß 8 14 der
Gewerbeordnung ordnungsgemäß angemeldet
hat und weniasterrs drei Jahre sein Handwerk
im Kammcrbezirk ausgeübt hat und zu den
Kosten der Handwerkskammer beiträgt.

Diese Reform dürfte wohl allgemein begrüßt
,verden , denn sie verschafft allen  Handwerkern
ein Mitwirkungsrecht an der durch Gesetz ge¬
schaffenen öffentlichen Vertretung des Hand¬
werks . Andererseits dürfen aber die Organi¬
sationen des Handwerks durch die Reform ' nicht
benachteiligt werden ; denn ihr Bestand ist für
die Förderung des Handwerks von größter
Wichtigkeit.

Aus der Konferenz der süddeutschen Hand¬
werkskammern am 18 . Juni ds . Js . in Rc-
gensburg wurde auch diese Scvtwendigkeit der
besonderen Berücksichtigung des organisierten
Handwerks anerkannt und ein Ausgleich dahin¬
gehend vorgeschlagen , daß die Wahl der einen
Hälfte der in die Kammer zu entsendenden
Vertreter durch die Innungen » Handwerker-
und Gewerbevereine , die der anderen Hälfte
durch alle selbständigen , beitragspflichtigen
Handwerker erfolgen solle . Dieser Vorschlag
ist durchaus geeignet , einen gerechten Ausgleich
herbeizuführen und sowohl allen selbständigen
Handwerkern wie auch) den handwerklichen Or¬
ganisationen zu ihrem Rechte zu verhelfen.

Bericht des Mitteldeutschen Hrbeits^
nadtjuJcisDcröandes über die läge des

flrbeitsmarKtes im Mai 1917.
Tie Grundtendenz des Arbeitsmärktes weist

gegen den Vormonat eine nwfy stärkere Nach¬
frage gegen ein etwas vermindertes Angebot
von männlichen Arbeitskräften auf und führte
zu einer erhöhten Inanspruchnahme der noch
zu Gebote stellenden Reserven von Frauen und
Jugendlickieu , deren Zahl im .Berichtsinonat
nicht unwesentlich zNrückging.

In der Landwirtschaft  brachten die
günstige Witterung und die beginnende Heu¬
ernte größere Anforderungen mit sich , denen
indessen ein ausreicl >endes Angebot v » n Arbei¬
tern gegenüberstand . Stellenweise , wie z. B in
Frankfurt und Worms , siberiraf die Zahl der
Siellensuchenden die der offenen Stelle » . —
Eigentliche K nechte wurden nur lveuige ver¬
langt , dagegen waren landwirtschaft¬
liche Arbeiter und aus anderen Be-

ruien stammende Gelegenheitsar¬
beiter  sehr begehrt . Angehörige höherer
landwrrtschaftlicher Berufe  waren in
einem den Bedarf weit überschreitenden Maße
vorhanden.

Tie lebhafte Nachfrage nach Facharbeitern
für die Me tal l - und Munitions - Indu¬
strie  hielt unverändert an . Namentlich waren,
neben Schlossern und Trehern , Werkzeug¬
macher  sehr stark begehrt . Auch die Nach¬
frage nach ungelernten Arbeitern und weib¬
lichen Hilfskräften trat mit gleicher Stärke
wie inr Bormonat hervor . Teilweise machte sich
eine stärkere Heranziehung von Jugendlichen
bemerkbar.

Im Holzgewerbe  fanden die etwas
zahlreicher gemeldeten Schreiner , Tisch¬
ler und Maschinenarbeiter  sehr leicht
bei erhöhter Nachfrage Beschäftigung . — Tas
Angebot von Küfern  blieb nur wenig hinter
der Nachfrage zurück . — Ebenso kamen in der
Leder - Industrie  die zur Verfügung
stehenden Arbeitskräfte glatt unter.

Sehr stark war der Bedarf an geübten
Sattlern . Gerber  waren ausreichend vor¬
handen . — In den Nahrungsmittelge-
werben  trat eine sehr starke Nachfrage nach
Bäckern  in Kassel , Hanau und Mainz hervor,
die nur 'züm geringen Teil befriedigt werden
konnte . \

In den übrigen Teilen des Verbandsgebietes
hielten sich Angebot und Nachfrage ungefähr
die Wäge . — Metzger  waren , abgesehen von
den sehr starken Anforderungen von Mainz,
in ausreichendem Maße vorhanden . — Tas
Bekleidungsgewerbe bot für Schnei¬
der  reichliche Arbeitsgelegenheit . Ten nam¬
haften Anforderungen konnte züm größten Teil
genügt werden . — Das Angebot von Schuh¬
machern  toar gegenüber dem unverändert
sehr starken Bedarf sehr gering.

Ter lebhafte Geschäftsgang im Bauge¬
werbe  brachte eine erhöhte Nachfrage nach
Maurern und Zimmerern  mit sich', von
denen besonders die letzteren im Verhältnis
zu den Anforderungen knapp waren . — Sehr
stark gestiegen ist auch die Nachfrage nach
Bautagelöhnern und Erdarbeitern,
von denen ein großer Teil vermittelt wurde.

Tas Angebot von Fabrikarbeitern
war gegen den Vormonat etwas starker . Tic
Nachfrage konnte zu einem ' sehr namhaften
Teil befriedigt werden . — Tie Anforderungen
von Maschinisten und Heizern  wiesen
gegen den Vormonat ein starkes Steigen auf.

Ten erhöhten Anforderungen des Gast-
wirtsgewerbes a . n Kellnern und
Köchen  konnte im allgemeiner ! entsprochen
werden . — Nach Ta ge kühner n und unge¬
lernten Gelegenheitsarbeitern  lag
eine sehr starke Nachfrage vor , die ausreichende
Beschäftigung für sämtliche Stcllensuchende b 'ot.

Ein Teil des stark gestiegenen Bedarfs an
Fuhrleuten 'müßte unerledigt bleiben . —•
Aus laufer  konnten unter starker Heran¬
ziehung von Jugendlichen in hinreichender
Zahl beschafft werden.

Angebot und Nachfrage bei den kaufmä n-
nifchen und Büro - Berufen  wiesen
zahlreiche örtliche Verschiedenheiten auf . Für
gut ausgebildete Kräfte ist ausreichende Be¬
schäftigung vorhanden . Eine Verringerung des
bestehenden Angebots an männlichen Arbeits¬
suchenden Macht sich namentlich an größeren
Plätzen bemerkbar ; daneben besteht nach wie
vor ein Ueberangebot von weiblichen  Ar¬
beitskräften.

Ter weibliche Airbeitsrnarkt  stand
gegenüber dem Vormonat im Zeichen starker
Anspannung . Tie Verringerung des Angebots
gewerblicher  Arbeiterinnen hat iveitere
Fortschritte gemacht . Tie vorhandenen Kreiße
wurden zum größten Teil in der Muni¬
tions - Industrie  untergebracht.

Sehr starke Nachfrage bestand nach land¬
wirtschaftlichen Dienstboten und
l a n d w i r t s ch a f t l . Air b e i t e r i n n e n.

Im Äa  st w i r ts ge we  r b e konnten die er¬
höhten Anforderungen » ach Kellnerinnen
und Zimmermädchen  befriedigt werden.
Küchenmädchen  blieben gesucht.

Tie Knappheit au häuslichen Dienst
boten  hat durch die starke Jnanspruchnahiq
der in Betracht kommenden Kreise für di
Landwirtschaft eine weitere Verschärfung er
fahren . Ter dadurch erhöhten Nachfrage nach
Wasch - und Putzfrauen  konnte trotz er
höhten Angebots nur zum Teil genügt iv-erden

. Näherinnen und geübte Schneide
r r n n e n fanden ausreichend Beschäftigung
Daneben besteht ein Angebot von gleichartige!
weniger geübten Kräften.

Strickerinnen und Heimarbeite»
rinnen  standen über den gemeldeten Bedarf
hinaus hinreichend zur Verfügung.

Scno§enlchattUchc5.
Die Genossenschaften nnd dev

vaterländische Hilfsdienst.
Tie im sog . „ Freien Ausschuß " vereinigten

großen GenossenschastsVerbünde hatten an das
Kriegsamt das Ersuchen gerichtet , die Feststel-
lnngsansschüsse möchten angewiesen loerden,
vor der Entscheidung der Frage , ob eine ein¬
zelne Genossenschaft als kriegswichtiger Be¬
trieb anzuerkennen sei , die zuständigen Ge-
nossenschaiftsverbände zu hören . Darauf ist
seitens des Kriegsamtes folgende Antwort ein¬
gegangen:

„Der Erlaß einer allgemeinen Anweisung
an die Feststellungsausschüsse mit dein deau-
tragtenJnhalt wird nicht für erforderlich gehal-
ten . In 8 41 der Bundesratsverorduung vom,
24 . Dezember 1916 ist! bereits die Anhörung

«derartiger Vertretungen , wie sie die Revisiorrs«
und allgemeinen Verbände im Genossenschafts-
wesen darstellen , vorgesehen . Solveit diese
Vorschrift nicht beachtet werden sollte und die
Feststellungsausschüsse in vereinzelten Fällen
der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Ge-
nossenschaften nicht genügend Rechnung tragen
sollten , gibt die gemäß 8 6 des Ge ^ tzes be¬
treffend den vaterländischen Hilfsdienst an die
Zentralstelle zu richtende Beschwerde genü¬
gende Sicherheit , daß eine der Kciegswichtig-
keit der genossenschaftlichen Arbeit gerecht wer¬
dende einheitliche Praxis hergestellt wird ."

Die vom „ Freien Ausschuß " beantragte all¬
gemeine Erklärung der Genossenschaften als
kriegswichtiger Betriebe im Sinne des Ge¬
setzes war in einer früheren Mitteilung des
Kriegsamtes als nicht angängig bezeichnet
worden.

Neue MegsvcrordnurMn.
Wiederkehrende öffentliche Lasten

von  Grundstücken.
Verordnung des Bundesrats vom 12. Juli 1917.

Ansprüche aus Entrichtung wicderkhrender össeut-
licher Lasten eines Grundstücks , für die nach de«!
1. August 1914 von der zuständigen Behörde Aus-
stand gewährt Korden ist, gelten ich Sinne des
8 40 Nr . 3 des Gesetzes über die Zwangsversteige¬
rung und Zioangsverwaltung als Ansprüche aus
Entrichtung laufender Beträge . Tre Landeszentrab
behörde bestimmt , toelche Behörde zuständig ist.

Sind wiederkehrende Leistungen der bezeichneteil
Art für zwer Jahre nicht gezahlt , so hat die
Behörde dem GriiNdbnchamt und dieses ' den Beteilig¬
ten , für die ein Recht im GrurMnch eingetragen p-scl
durch Eintragung gesichert ist , Milieilimg zjn tiijadM
Für die Mitteilung des Grundbuchaints werden
Schreibgebühren erhoben , die dein! Eigentümer des
Grundstückes zur Last fallen.

Diese Verordnung tritt am 4« . Juli 1947 . itf
Kraft.

AüSikunstspfkicht.
Nach einer weiteren Verordnung des ' Bundesraö

vom 42 . Julr 1917 sind der Reichskanzler , die
Landeszentralbehörden und die von dem ' Reichs
kanzker oder den Landeszentralbehörden best im nt-
ten Stellen berechtigt , jederzeit Auskunft zu wv
langen über wirtschaftliche VerhälMisse , irrsbesonv «^
über Vorräte sowie über Leistungen und Leistung
sährgkeit von Unternehmungen oder Betrieben.

Die Aicskunst kaim durch öffentliche Bekannt'
inächung oder durch Anfrage bei den einzelnen
Auskunft Verpflichteten erfordert rvcrden.

Zur Auskunft verpstfästet sind:
4 . Personen , die Gegenstärtde , über die Anskünst

verlangt wird , in tvewahrsam haben oder
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| ' habt haben ob r au,' Lieferung ioldjet Cegen-
: stände VlnlPrud) haben;

2. landwirtschaftliche und gewerbliche Unter¬
nehmen:

3 . öftentlich-rcchtlicĥ Körperschaften uno Verbände;
Die zuständigen Stellen und die van ihnen Be-

rustragten sind bringt , zur Ermittlung richtiger
Angaben die Geschäftsbriefe und Geschäftsbücher ein¬
zusehen sowie Betriebseinrichtungen und Räume
zu besichtigen und zu untersuchen, in denen Vor¬
räte erzeugt, gelagert oder feitgehalten .werden ober
in denen Gegenstände zu vermuten sind-, über welche
Auskunft verlangt wirb

Die zuständigen Stellen sind ferner befugt, die
Einrichtung sind Führung besonderer Lagerbücher
vorzuschreiben.

Will der Reichskanzler oder eine von ihm be-
zeichnete Stelle von der Befugnis des Abi. 1 gegen¬
über staatlichen Betrieben oder Einrichtungen Ge¬
brauch machen, so ist die zuständige stanoeszentral-
bchörde von den beabsichtigten Maßnahmen in
Kenntnis zu setzen. '

Die von den zuständigen Stellen Beauftragten
sind, vorbehaltlich der dieirstlichen Berichters!,atiung
und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtungen nnd Geschäftsverhältnijse,
die durch ihre Tätiget zu ihrer Kenntnis kämmen,
Verschwiegenheit zu devbacksten und suhl der Mitte¬
lung oder Verwertung der Geschäfts- püer Betriebs¬
geheimnisse W enthalten.

Das Ergebnis der Auskünfte oder Ermittlungen
darf nicht zu steuerlichen Zwecken verwendet werden.

Wer vorsätzlich sdie LÜtskunst nicht in der ge¬
setzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtige oder
imvollständige Angaben macht, oder wer vorsätzlich
die Einsicht in die Geschäftsbriefe oder Geschäfts¬
bücher oder die Besichtigung oder Untersuchung
der Betriebseinrichtungen -oder Räume verwei¬
gert, oder wer vorsätzlich die vorgejchnebrne 'Lager¬
bücher einzurichten oder zu führen unterlästt, wird
mit GesnnginS bis tzju sechs' Monaten und jnit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mart oder mit -einer
dieser Straien bestraft ;auch können Vorräte , die
verschwiegen worden sind-, im Urteil als dem Staate
veriallen erklärt werden, ohne Unterschtcd, ob sie
dem 2Ius'kunslspslichtigen gehören oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft nicht in der ge-
fMten , Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben nüacht, oder wer fahrlässig die
vorgeschrrebencn Lagerbücher einzurichten oder zu
sühren unterläßt , wird mit Geldstrafe' bis zu drei¬
tausend Mark bestraft.

Mit Gefängnis bis tzu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zw fünfzehntansend Mark oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft, wer Verschwiegen¬
heit nicht beobachte;!- oder der Mitteilung oder Ver¬
kartung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen
ftch nicht enthält.

Die Strasversolgung tritt mir aus Antrag ein.
Der Reichskanzler erläßt die Bestimnnmgen zur

Ausführung dieser Verordmmg ssvweit der Reichs
ranzler solche Besttimmmgen nicht erläßt , können sie
von der Landestzentralbehöroe erlassen werden.

Die Verordnung tritt mit dem Tage ver Ver¬
kündung in Kraft . Sie tritt an die Stelle der Ver¬
ordnung über Vorratscrhebnngen vom 2. Feküuar
*915 in der Fassung der BeAmntmachimgen vom
c. September 1915 und vom 21. Oktober 1915.

®er Reichskanzler bestimmt, wann die Ver¬
ordnung außer Kraft tritt , 9

Verkehr mit Leim.
Auf Grund der Bekanntmachung über den

Verkehr mit Leim vom 14. September 1916 find
«»term 16. Juli 1917 Änsführuvgsbestim-
Mungen erlaffen worden , aus denen das Wich-
nfige hierunter milgeteilt wird.

Wer mit dem Beginne des 1. August 1917
reim im Gewahrsam hat , ist verpflichtet , die
torhandenen Bestände dem Kriegsausschutz für
«rsatzfutter G . m. b. H. in Berlin unter Be¬
nutzung der vom Kriegsausschuß anzugebenden
Vordrucke bis zum 10. August 1917 anzuzeigen.
4>er Anzeigepflicht unterliegen nicht Vorräte,
me insgesamt 60 Kilogramm nicht übersteigen
oder die im Eigentume des Reiches , eines Bun¬
desstaates oder Elsaß -Lothringens stehen. Als
«eim gilt nur der unter Verwendung von tieri¬
schen Rohstoffen hergestellte Leim. Wer Leim
verstellt , ist verpflichtet , bis zum 10. jeden Mo¬
nats , erstmalig bis zum 10. August 1917, die im
Ergangenen Monat aus in - oder ausländischen
Rohstoffen erzeugten Mengen unter Benutzung
"er vom Kriegsausschuß auszugcdenden Bor-
orucke dem Kriegsausfchuß anzuzeigen . Wer
M dem Inkrafttreten dieser Ausführungsbe-
«'mmungen (15. August 1917) aus dem AuS-

Leim etnfsthrt , ist verpflichtet , dem .Kriegs-
usschutz den Eingang des Leims im Inland

o»ter Angabe der Menge , des bezahlten Ein¬
kaufspreises und des Aufbewahrungsortes
"Urch eingeschriebenen Brief unverzüglich anzu¬

zeigen . Wer Leim anzumelden hat , ist berech¬
tigt und verpflichtet , die zur Erhaltung der
Vorräte erforderlichen Handlungen vorzuneh¬
men . Auf Verlangen des Kriegsausschusses hat
er diesem die Vorräte zu bemustern , zu einem
angemeffenen Preis zu liefern und auf Abruf
zu verladen . Alle Streitigkeiten zwischen dem
Kriegsausschub und dem Veräußerer über den
Preis , die Lieferung , die Aufbewahrung und
den Eigentumsübergang entscheidet endgültig
das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft in
Berlin . Verbraucher von Leim dürfen aus
ihren eigenen Vorräten und für eigenen Be¬
darf bis zu anderweiter Regelung durch den
Kriegsausschuß monatlich ein Drittel derjeni¬
gen Menge verbrauchen , die sie im zweiten Ka-
lcnücrvicrteljahr 1917 verbraucht haben . Ter
Höchstpreis ist für den Verkauf vom Hersteller
an den Händler frei Bahnhof bezw. frei Haus
am Orte der Herstellung für 100 Kilogramm
wie folgt festgesetzt worden:

für Lederleim besserer Qualität 450 Mk.
für Lederleim geringerer Qualität 426 Mk.
für Knochenleim besserer Qualität 376 Mk.
für Knochenleim geringerer Qualität 350 Mk.
Bei Lieferung an den Verbraucher durch den

Hersteller oder Händler dürfen keine höheren
Zuschläge als die folgenden berechnet werden:
bei Lieferungen über 1000 Kg. im Monat 3 v.H.
bei Lieferungen unter 1000—50 Kg. im Monat
10 v . £>v bei Lieferungen unter 60—10 Kg. im
Monat 20 v. H., bei Lieferungen unter 10 Kg.
im Monat 25 v. H. .

Diese Verkaufspreise verstehen stch, soweit
Lieferung ab Versandstation des Herstellers
nicht in Frage kommt , ab letztem Lager.

V erw etiö 'ung von Wäsche in Gast-
wir tscha ften.

Rach einer Bäkanntmachung der Reichisbeklel-
dungsstelle vom 14 . Zuli 1917 (in Kraft ge¬
treten mn 20 . Juli ) ist in allen Gastwirtschaften
die Darreichung von Mundtüchern aus Web-, Wirk-
oibn- Strickwaren verboten . Vom. 1. Oktober 1917
ab dürfen ferner waschbare oder abwaschbare Web-,
Wirft- oder Stückwaren (Tischzeug) zimk Bedecken
der Tische, auf denen Speisen oder Getränke th-r«
ab folgt werden , den Gästen nickst mehr zur Be¬
nutzung überlassen werden . Tes Näheren wird'
aus ideu Wortlaut der in den Amts '- und Kreis--
bl altern veröffentlich ' en Bekanntmachung verwiesen.

Wochenhilfe für Ehefrauen Hills-
dienstp fli chtig er.

Ter Bmndesrat hat am 5. Juli eine Ver¬
ordnung beschlossen, nach der deutsch: Wöchnerinnen
während der Geltungsdauer des Hilssdicnstgesetzes!
aus Reichsmitteln eine Wochenhilfe erhalten soll-n,
wenn 1. der Ehemann eine B-eschäfttguug im Sinne
des Hilfsdienstgesetzes arisübi und im' letzten Jahre
vor der Niederkunft seiner Ehefrau mindestens
sechs Monate hindurch ausgeübt htt , 2. seine wirt-i
schaftliche Lage sich infolge seiner Beschäftigung im
Hilfsdienst nachweislich vers-chleckftert hat, und 3. ein
Bedürfnis für die Beihilfe besteht. Die Wochenhilse
wird auch für ein uneheliches Kind geleistet, wenn
in der Person .des Vaters die oben sür den Ehemann
abgegebenen Voraussetzungen zutresten und seine
Verpflichtung zur Gewährung des Unterhalts fest-!
gestellt ist.
Außerkurssetzung der Zweimarkstücke.

Nach (einer -Verordnung des Bundesrats
vom 12. Juli 1917 find die Zweimarkstücke mit
dem 1. Januar 1918 außer Kurs gesetzt und des¬
halb einzuziehen . Bis zum 1. Juli 1918 wer¬
den Zweimarkstücke bei den Reichs - und Lan-
dcskasien zu ihrem gesetzlichen Werte sowohl in
Zahlung genommeic , als auch gegen Rcichs-
oanknoten usrv . umgetauscht . Auf die in Form
von Denkmünzen geprägten Zweimarkstücke
finden diese Vorschriften keine Anwendung.

Handel mit Lebens -- und .Futter¬
mitteln.

Die Verordnung über den Handel mit Le¬
bens - und Futtermitteln sowie zur Bekämpfung
des Kettenhandels vom 24. Juni 1916 ist durch
bxc Bekanntmachung des- Reichskanzlers' vom
16. Juli 1917 in einigen Punkten geändert wor¬
den . Hinter 8 8 wurde folgender § 8 » einge¬
fügt : Personen , denen nach 8 1 die Erlaubnis
zum Handel erteilt ist, haben auf schriftlichen
oder gedruckten Mitteilungen , die sie im ge¬
schäftlichen Verkehr versenden , den Tag der Er¬
teilung der Erlaubnis sowie die Stelle zu ver¬
merken , die die Erlaubnis erteilt hat . Wer
dieser Vorschrift zuwiderhandelt , wird mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 1500 Mark bestraft . Dem 8 9 und 8 11
wird als Satz 2 hinzugefügt : Neben der Strafe
kann auf Einziehung der Gegenstände erkannt

werden , auf die sich die strafbare Handlung be¬
zieht, ohne Unterschied , ob sie dem Täter ge¬
hören oder nicht.

B e r o r d n u n g
überdiedenUnternehmern landwirt-
schastlicher Betriebe für die Ernäh¬
rung der Selbstversorger und für dre

Saat zu belassenden Früchte,
Vom- 20 . Juli 1917.

Ter Bundesrat hat auf Grund des 8 7 der
Reichsgctreidevrdnung für die Ernte 1917 tont 1
21. Juni 1917 (ReichsÄesetzbl . S . 507 ) folgendes
verordnet:

8 1.
Unternehmer landwilftschastlicher Be riebe dürfen

aus ihren selbstgebauten Früchten Vertvenoen:
1. Zur Ernährung der Selbsttor !arger auf den

Kopf für die Zeit vom 1. August 191 ? ab , unter
Anrechnung der nach K 2 der Verordnung vom
22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 263 ) für die
Zeit von: 1. bis zum 15 . August 1917 belassenen
Mengen:
a) au Brotgetreide monatlich neun Kilogramm;
b) au Gerste und Hafer für die Leit bis zum

30 . September 1917 insgesamt ackst Kilo¬
gramm.

2. Zur Bestellung der zum Betriebe gehörenden
Grundstücke auf das Hektar:
an Winterroggen bis zu einhundert ' ünsuudfünszrg

Kilogramm,
an Sommerroggen bis M 'einhundert !echtzig Wo¬

gramm,
an Winterweizen bis zrr einhundertneunzig Kilo¬

gramm,
an Sommcriveizen bis zu cinhundertfünfuuoachtzig

Kilogramm,
an Spelz bis zu zweihuudertzehn Kilogramm,
an Gerste bis zu einhundertsechzig Kilogramm,
an Hafer bis zu einhundertsünfzig Mlogcamm,
an Erbsen einschließlich Peluschken und arr Bohnen

bis zu zweihundert Kilograinnr,
an großen Viktoriaerbsen und an Ackerbohnen bis

zu dreihundert Kilogramm !,
an Linsen bis zu einhundert Kilogramm,
an Mischfrricht dieselben Sätze nach dem Mischungs¬

verhältnisse der Früchte,
an Buchweizen bis zu einhundert Wlogrannu
an Hirse bis zu dreißig Kilogramm.

Tie Lcmdeszentralbehörden sind ermächtigt , die
Saatgntmengen bei dringendem wirtschaftlichen Be¬
dürfnis sür einzelne Betriebe oder ganze Bezirke
bis zu einer von der Retchsgetrerdestelle z '- e-
stimmenden Grenze zu erhöhen.

8 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tag der

Verkündung in Krast.
Vetr . die Verarbeitung von Ob  st.
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst macht un¬

term 20 . Juli d. I . folgendes bekannt:
Die gewerbsmäßige Verarbeitung von Obst zu

Obstwein ist verboten.
Ausnahmen sind nur für die Herstellung von

Hctdelbeerwern intb von Apfelwein zulässig, von
Apfelwein nur dann , wenn die Aepfel in frischem'
Zustande ztcm menschlichen Genüsse nicht geeignet
sind, lieber die Zulassung der Ausnahmen entschei-
den die zuständigen Landesstellen , in Preußen die
Provinzial - und BezirtSftellen für Gemüse u,rd
Obst. Werden Ausnahmen zugelassen , so ist den
Unternehmern die Verpflichtung auszueriegeu , daß
die Trester uneingeschränkt der Marmelcstcmndustrte
zuzusühren sind •

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des
8 1 werden mit Gefängnis bis zu einem Jahr und
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark ocer mit
einer dieser Strafen belegt . Tiefe Bestimmungen
treten mit dem Tage ihrer VerkünÄmng in Kraft.

öerichtzentlchelüunsen.
Welches G e r i cht i sh z>n st ä n d i g

für Schadenersatzansprüche wegen
Vorenthaltung des Ab kehr ! ch eine  M

' (Nachdruck vcvLotcn.)
Der Kläger war am 15 . Januar 1917 aus

seiner Arbeit entlassen worden . Ern Zeugnis er-
tstelt er ans sein Verlangen , nicht jeaoch den Ab-
kehrsckxin gemäß § 9 des H-ilfsid4errstLe.sctz.eL und
zwar mit der Begründung , er habe drcrch iton reckst-̂
widriges Verhalten seine Entlassung selbst ver¬
schuldet. Der Schltchiungsawsschuß , toi den der
Arbeiter sich wandte , versuchte bat Kläger zur
Wiederaufnahme der Arbeit zu bewcgm . nachdem!
der frühere Arbeitgeber sich bereit erklärt hatte,
ihn wieder amnstellen . Indessen niergerte sich der
Arbeiter, die Beschäftigimg Z»rt wieder achtzme
nehmen. Ter Schlichtunssansi 'chiß jemcrjeits »oei^
gerte sich, deml Arbeiter den Ad 'kehrschein zu geben.
rnD nun klagte dieser vor dem Gewerbe ge»



naffauifftes ötroerbrblattSflie läO

richt gegen seinen früheren Arbeitgeber aus Scha¬
denersatz in Höhe von über 100 Mark.

Das angerusme Gericht hat sich für unzu¬
ständig  erklärt . Schadenersatzansprüche wegen
Verweigerung von Abkehrscheinen gehören vor dre
ordentlichen Gerichte ; denn der Abkehrschein des
Hilfsdienstgcsetzes beruht nicht aus Vereinbarung —
weder zwischen den Gnzelparteren , noch zwischen
den Verbänden — sondern direkt aus dem Hilss --
dienstgesetz . Und dieses Gesetz bezieht sich bucht
lediglich aus Arbeiter und Angestellte , sondern»
allgemein auf alle männlichen Personen Mischen
dem 17 . und 60 . Lebensjahre , greift also in den
gewerblichen Arüeitsvertrag als solchen nicht ein.
Die Erteilung des Abkehrscheines ist keine Leistung
im Sinne der Ziffer 8 des § 4 des Gcwerbeger .--
Gesetzes . also fällt ein Schadcnsersatzansprnch w .gen
Verw igeru g e n es solchen Scheines auch nr .st « nter
Ziffer 4 dieses Gesetzes.

Selbstverständlich blecht es dem Kläger unbe¬
nommen , seinen Anspruch vor dem ordentlichen
Gericht geltend zu machen . (Gewerbeger . Ham¬
burg , 16 . 8 . 17 .)

Kurze IMteüungen.
Der A usbau des Arbeitsnachweis --

wesens in ' Pr e ußcn
tvird von einem .Erlaß der Minister für Handel
und Gewerbe nird des Innern vom 26 . Mai 1917
au tie Reg erungspräsidenten gefor e t . Eingangs
stellt der Erlaß fest , daß aus Grund des Rund¬
erlasses vom 2b . Juli 19l6 die meisten Ver¬
waltungsbehörden im Einvernehmen hiit den Ar-
bcitsnachweisverbänden „ nachdrücklich und erfolg¬
reich aus eine dem Bedürfnis entsprechende Aus¬
gestaltung des öffentlichen ..Arbeitsnachweises hin-
gewirkl " hätten . Vorhandene Nachmeise seien ver¬
bessert und ausgestaltet , neue in größerer Zahl
geschaffen worden , und zwar nach Lage der Ver¬
hältnisse für mehrere ländliche Kreise gegebenen¬
falls auch gemeinschaftlich !' Arbeitsnachweise mit
Ortsstellen . So sei denn das Ziel des Erlasses
in einenr großen Teil Preußens bereits erreicht
oder gesickert , indem . künftig dort jeder Land-
und Stadtkreis entweder einen eigenen öffentlichen
Nachweis besitzen oder an crnen solchen wirksam
angeschlvssen sein werde . Soweit indessen in den
übrigen Regierungsbezirken ein solcher „ voriänfi -ger
Abschluß " des .Ausbaues der Arbeitsvermittlung
noch nicht erreich : sei , müsse u u n » i e h r das
g 1 e i ch e Z i e l t u n l i ch st b a l d e r r e. i ch t w e r-
Üctt;  die Regierungspräsidenten sollen es aus
Grund der Bundesratsvevordnung voiu 14 . Juni
1.916 anstreben und bis zuni 1 . Dezember 1917
über die Erledigung dieses Erlasses Bericht er¬
statten . „ Soweit bis dahin die lückenlojeZ u-
Weisung aller Land - und Stadtkreise
a n öffentliche  A r b e i t s n a ch lv e i fe noch
nicht erreicht sein sollte , würde näher auszuführen
sein , welche besonderen Umstände die Durchführung
dieser Maßregel verhindert haben ." — Tu eine
Veröffentlichung der -Erfolge des Erlasses vom
25 . Juli 1916 bisher nicht stattgesunden hat,
werden sich seine Wirkungen erst aus Grund der
nächsten „ liebersicht über die in Preußen vor¬
handenen wmmuna en usiv . Arbeiten chwelsstelle »" ,
die Wohl nicht vor November zu erwarten stin
wird , einigermaßen beurteilen lassen , und auch
da im nur , soweit sie bis zum 1 . Januar 1917
greifbare Gestalt erlangt haben . Das neue ener¬
gische Vergehen der beiden Ministerien läßt er-
hofssen , daß bis Ende dieses Jahres die Lücken
des Arbeitsnachweisnetzes , wie groß oder klein sic
auch setzt ttod ) sein mögen , einigermaßen ausge-
süllt sein werden . (Soziale Praxis .)

D a s B a » g cw e r b c Inder II e b e r gangs¬
wirtschaft.

Der Deutsche Wirtschastsburid für das Bauge¬
werbe hat seine bereits vor längerer Zeit einge-
leiteten Verhandlungen nrit dem Reichskom 'missar
für Uebergangswirtschaft sowie dem Rcichsämt des
Innern über die Ueberleitung de ? Baugewerbes
in die Friedenswirtschaft fortgeführt und Gelegen¬
heit genommen , in einer ausführlichen Denkschrift
die Wünsche des deutschen Baugewerbes zu dieser
Frage darzustellen . Er hat d -abei ein umsaiienoes
Spstem großzügiger Maßnahmen zur Rohstoff - ,
Arbcits - und Kreditbeschaffung vorgeschlagen , durch
dessen Durchführung er hofft , eine Krisis aus dem
gesamtn , Grundstücks - und -Banmarlt , die bei
mangelhafter Vorsorge wahrscheinlich in der Ucber-
gangs 'zejt eintreten würde . hintanhalten zu können.
Gleichzeitig hat der Mirtsclsaftsbnnd für das Bau¬
gewerbe einleitende Schritte getan zu einem ge¬
meinsamen Vorgehen mit den beteiligten großen
Zentralvrganisativm ' n von DanSbesitz und Real-
kredit zwecks Einrichtung einer Geschäftsstelle für
Wangewerbe und Wohnungswesen innerhalb des
Reichskommissariats für llebecganMvrrtschrst.

Aus ücr CätigMt
des öeroerbeuerdns für Nassau.

Kreisverband Ikntcrtaunus.
Am 22.  Juli , nachmittags 3 lA Uhr , fand tnf

Saalbau „ Wartburg " zu Wiesbaden die erste ordent¬
liche Kreisversammlung statt , die verhältnismäßig
gut besucht war . Die Verhandlungen leitete der
Vorsitzende , Herr Rentner A. Pass avant.  Die
neuen Richtlinien für die -Bildung und Tätigkeit
der Kreisverbände wurden einer eingehenden Be¬
sprechung unterzogen und Mit einigen kleinen Aeu-
derungen gutgeheißen . Sie sollen als Gru Mage
dienen für die Aufstellung der Satzungen für den
Kreisverband . An Hand .der an die Lvkerlgetverbe-
vereine ausgegebenen Fragebogen für die lleber-
nahme össentlichcr Arbeiten und Lieferungen be¬
richtete Herr Vereinssekrrtär Seekatz  über die im
diessntigen Bezirk bestehend : Organisation für die
Ausführung von Heeresliesernngen und die weiter
beabsichtigten Maßnahmen , um düM Handwerk uno
Kleingewerbe auch in der Uebergangszcit einen
angemessenen Anteil bei der Vergebung öffent¬
licher Arbeiten und Lieferungen zu sichern . Er
empfahl dabcr den sachlichen Zusammenschluß des
Handwerks innerhalb des Kreises zu betreiben , errt-
weder durch den Beitritt zu den bestehenden Liefe¬
rungs -Genossenschaften oder durch die Bildung von
Fachvereinigungen , die sich ihrerseits ivreder den
Lieserungsgenvssenschasten anschließen können . Wer¬
ter verbreitete sich Herr Seekatz über dre Be¬
schaffung von Betriebsmitteln für das Handwerk und
Kleingewerbe für die UebergangKzut , wobei rns-
besonderc der Zweck uchd die Organisation der
Nass . Kriegshilsskasse erläutert wurde . Sodann
hielt der stellvertr . Sekretär des Handwerkscnntes
Wiesbaden . Herr Dieter,  einen kurzen Vortrag
über die Aufgaben und die Tätigkeit des Hand-
iverksamtes . Hieraus beschloß die Vertammlnng
einsrimmig , die Gewerbevereine des Untcttaunns-
kreises an das Handwerksamt anzuschlkeßen und
von der Einrichtung einer eigenen Beratungsstelle
abzusehen . J 'nbezug aus die Errichtung einer Kran¬
kenkasse für selbständige Handwerker und Gewerbe¬
treibende war dieVersammlung derÄlnsicht , daß unter
Berücksichtigung der im Untertaunuskreis vorliegen-
denVerhältnisse dasBedürsnis nach einer solchenKass:
zu verneinen sei . Nach kurzer Erörterung einiger
anderer Fragen , wie der Bekämpfung des Borg-
unwesens nnd der Kohleuversorgung , wurde die B . r-
sainnilung nach 6 Uhr geschlosßm.

Kreisverband Oberlahn.
Am 15 . Juli tagte in Weilburg eine Versamm-

lung des Kr eis verbandes für Handwerk und Ge¬
werbe , zu der die Vertreter der Vereine von
Aumenau , Löhnberg , Münster , Runkel , Villmar,
Weilmünster nnd Weilburg erschienen waren . Nicht
vertreten waren die Vereine von Merenberg , Wey . r
und Wolsenhausen . Der Vorsitzende des Verbandes,
Herr E . Schäfer,  eröfsnete die Versammlung Mit
einer Begrüßung der Anwesenden und dankte ihnen
für das Erscheinen , desgl . auch Herrn Bürgermeister
K a r t h a u s , der als Vertreter der Stadt den
VerhaMungcn beiwohnte . Daraus wuroe in die
Tagesordnung cingetreten und als l . Punkt die
Errichtung einer Krankenkasse für selbständige Hand-
Werker und Gewerbetreibende besprochen . Der Vor¬
sitzende gab der Versammlung einen Uebcrblick in
das in dieser Angelegenheit bisher Geschehene . Die
von der Generalversammlung des Zentralgewcrbe-
Vereins ĝewählte Kommission , die sich eingehend
mit der Sache befaßt hat , schlägt vor , eine selbstän¬
dige Kasse nach dem Badischen Muster zu gründen.
Nachdem das Für und Wider gehört war , beschloß
die Versammlung , sich für die Errichtung der
Kasse auszusprechen und demgemäß an den Zentral-
vorstaüd zu berichten . Der 2 . Punkt betrat Ne
Vermittlung von Arbeitsgelegenheit für Handwerl
und Gewerbe Mer den der Vorsitzende gleichfalls
berichteie . Die zrrr Regelung der Angelegenheit zu
beantwortenden Fragebogen wurden den Vertretern
der Vereine zur baldigen Ausfüllung mitgegeben
und den Handwerkern empfohlen , sich in Fach-
Vereinigungen zusaminenznschliehen , da ihnen nur
durch diese Arbeit vermittelt werden kann . Ten
nächsten Punkt bildete d-ie Nassauische K'ricgshilss-
kasse . Herr Rendant Steinmetz gab der Versamm¬
lung Ausschluß über Zweck und Ziel der Kasse und
empfahl den durch den Krieg in Rxck geratenen
Handtverkern , die Kasse in Anspruch zu nehmen.
Es können Darlehen in Höhe bis zu 8000 Mark
gewährt werden . Formülare zur Stellung von An¬
trägen aus Darlehn können von dem Kreisausschnsse
nnd von der Landesbankstelle bezogen werden . Tann
beschäftigte sich die Versammlung mit der Bera-
trmgs - und Anskunstsstelle . Ter Vorsitzende erklärte
sich bereit , das Amt eines Geschäftsführers vor¬
läufig bis zur ' Anstellung einer geeigneten Persön¬
lichkeit zu übernehmen und will nur seine bareil
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Auslagen ersetzt haben . Auch Herr Steinmetz er¬
klärte sich bereit , Herrn Schäfer in seiner Tätig¬
keit zu unterstützen . Die Versammlung war Mit den,
Vorschläge des Herrn Schäfer einverstanden , siuni
Schluß machte der Vorsitzende die Mitteilung , daß
der Kreisausschuß dem Kreisvechand einen Kredit
bis zju 1000 , / Mark eingeräumt habe und die
Stadt Weilburg ebenfalls 200 Mark zur Unter -,
stützung des Verbandes in den Etat eingestellt habe.
Da weitere Anträge nicht gestellt wurden , erfolgte
Schluß der Versammlung.

Kreisverband St . Goarshansen.
Am 15 . Juli .. fand zu St . Goarshausen die

erste Versammlung unseres Kreisverband stakt
und tvarnc in derselben vertreten die Handwerker-
Innung Oberlahnstein sowie die Gewerbe -Vereins
Niederlabnstein , Oberlahnslein , Eamp , St . Goars»
hausen , Eaub und Weisel . Die erst zwei Tage vor¬
her einbernsene Versammlung hatte sich zunächst wit
der Handhabung der Hilssdienstpflicht zu befassen
und wurden die Vertreter unterrichtet , wie die
hilfsdicnstpslichtigcn Gewerbetreibenden oas von"
der Handwerkskammer alten Vereinen und Juck
nungen zugegangene Formular aussülleu sollen.
Besonders war es Herr Herm . Jos . (Nil - Ober-
lahnstein , der den Anwesenden praktische ' Richtlinien
gab , wie in den Bereinm die an sie gestellten Aust
gaben zu lösen sind.

klm von den einzelnen VereinsMitgliederu selbst
die nötigen Angaben der HilsSdienstpslichtigen zu
erhalten , hat der Vorsitzende ein Forniular her «^
gestellt , das den Vereinen noch diese Woche zuck
geht . Die von den Mitgliedern ansgesüllteu Formu¬
lare werden von den Vereinen gesammelt und an
den Kreisverbandsvorsitzenden , Herrn Schicket in
Obertahnstein , zurückgcsaudt . Bei der hierüber sich
entwickelten Anssprache ergab sich , das ; cs in un¬
serem Kreise bereits an selbständigen Handwerkern
überall fehlt und wenige zum Hilfsdienst noch
herange -ogen lverden können . Als tveitercc Punkt
der Tagesordnung kaml die vom Zentralvorsiund
des Gewerbevereins für Nassau ius Leben zu rnsende
Krankenkasse für selbständige Handwerker zur
sprechnng und beteiligten sich hierbei besonders die
Herren H . Jos . Geil sowie Herm . Kirchhö .er -Nicder«
lahnstein rmd E . Grewe -Eaub . Das Ergebnis dieser
Aussprache war der einstimmig gefaßte Beschluß,
daß der Kreisverband St . Goarslmusen für die 'Er¬
richtung dieser Krankenkasse eintcitt mit dem
Wunsche , diese Kasse sowrt und nicht erst nach dem
Kriege zu gründen . Eine diesbezügliche 'Eingabe
nachdem Anträge des Herrn Herm . Jos . Geil wir»
an den Zentralvorstand abgehen . Im Weitereit
ivurde über Heeresliesernngen geiprochen und ein
vom Zentraloorstand zu gesandtes Formular M
Eintragung der diesbezüglichen Wünsche au die
Vereine verteilt . Nicht anwesende Vereine erhalten
dasselbe zugesandt . Tie Rücksendung hat eben¬
falls wieder nach Oberlahnstein zu ersolgeir . Unl
die Kosten de ? Krcisverbandes zu bestreiten , soll un¬
sere Krcisverwaltung um eine Unterstützung gebeten
werden , wie solche den anderen Kreisverbändcn vv»
ihren Landratsäintern bereits zuteil wird . Die
nächste Versammlung wird in Eaub sein.

Kreisverband Unterlahn.
Aus der am 15 . Jnlr in Drez unter dem Vorsii!

des Herrn Bauunternehmers E . Vü hl tagendes
Kreisversammlung waren acht gewerbliche Ver¬
bände vcrttetcn . Gemäß der festgesetzten Tages¬
ordnung beschäftigte sich die Versammlung zuerst
noch einncal mit den für die Kceisperbänoe ent-
ivorsenen Richtlinien und nahm dieselben mit eimge»
kleinen Aenderungen an . Bezüglich der geplante«
Krankenkasse waren die Meinungen geteilt . Jnl
großen und ganzen wurde der Nutzen einer solche»
Kasse nicht verkannt . Man hielt ; edoch die gegen¬
wärtige .Zeit , lv » nirr ein geringer Bmichteil der
in Betracht kommenden Mitglieder milraten kamt
für ungeeignet , eine solch ' tvichtige Frage zu er¬
ledigen . Schließlich einigte man sich dahin , vab
die endgültige Erledignirg der KrantenkaisensraK
bis nach Friedensschluß auszuschieben sei.

Zu Punkt -ö der Tagesordnung „ Heeresliese-
rungen " ioierde geklagt über sänmrge Bezahl :!»-
nach Ablieferung der angesertigten KleidungsstüM
Der geschäftssührcnd : Vorstaich soll persuck >en , arl
Abstellimg des NebelstandcS hinzuwirken . Weiter¬
hin wurde in der Besprechung nsiedcrholt daram
hingewiesen , daß die Heeresliesernngen anss Ne «t
gezeigt hätten , wie notwendig ' ein ZnsammensckM
von Handwerk und Gewerbe fet.

Endlich beschäftigte sich die Versammlung im
der Anstellung eines Geschäftsführers für dm Kr «F
verband . Auch die Entscheidung über diese FrE
wutzde bis nach B̂eendigung des Krieges verschob «̂
da gegenwärtig geeignete Personen lvohl ckauni m
Verfügung stehen.

Gegen 6 Uhr schloß der Vorsitzende die Ve^
saniinlnug mit dun Wunsch .: , daß die Bcrhandlung0>
Handwerk und Gewerbe zirm Segen gereichen.
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